
VERFASSUNGSGERICHTSHOF 
Freyung 8, 1010 Wien 

V 87/2014-2  
 
 
 
 
Gemeinderat der Gemeinde Forchtenstein Burgenländische Landesregierung 
zu Hdn. des Bürgermeisters zu Hdn. des Landeshauptmannes 
Hauptstraße 54 Europaplatz 1 
7212 Forchtenstein 7000 Eisenstadt 
 
 
 
In der Anlage übermittelt der Verfassungsgerichtshof einen auf Art. 139 B-VG gestützten Antrag 
der PROTECT - NATUR-, ARTEN- und LANDSCHAFTSSCHUTZ, Stadlberg 9, 3973 Karlstift, vertreten 
durch Rechtsanwalt Dr. Lorenz E. Riegler, LL.M., Mariahilferstraße 124/15, 1070 Wien, "die 
Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Forchtenstein vom 2. Juni 2014, aufsichtsbe-
hördlich genehmigt mit Bescheid der Burgenländischen Landesregierung vom 23. Juli 2014, 
Zl LAD/RO.3319-10002-35-2014, kundgemacht am 4. August 2014, insoweit mit dieser Verord-
nung Teilflächen der Grundstücke 1583 bis 1607, 1609, 1610/1, 1610/2 und 1610/3 alle KG 
Forchtenau […] von Grünland in Bauland-Aufschließungsgebiet (AW), Verkehrsfläche (V) und 
Grünfläche Erholungsgebiet (GE) umgewidmet wurden (Änderungspunkt 19 AW)", als gesetz- 
und unionsrechts- bzw. verfassungswidrig aufzuheben. 
 
Gemäß § 58 Abs. 2 VfGG ergeht die Aufforderung, innerhalb von sechs Wochen eine schriftliche 
Äußerung zum Gegenstand zu erstatten und innerhalb derselben Frist alle auf die angefochtene 
Verordnung Bezug habenden Akten (vollständig, geordnet und im Original sowie unter An-
schluss eines Aktenverzeichnisses) vorzulegen und mitzuteilen, ob und gegebenenfalls welche 
Akten oder Aktenteile von der sonst den Beteiligten zustehenden Akteneinsicht ausgenommen 
sind. 
 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Rechtsanwälte und Behörden, soweit diese über die 
technischen Möglichkeiten verfügen, zur elektronischen Einbringung verpflichtet sind (§ 14a 
Abs. 4 VfGG iVm der GeO-VfGH über die elektronische Durchführung von Verfahren, BGBl. II 
218/2013, und der VO BGBl. II 82/2013). 
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Die Ladung zur allfälligen öffentlichen mündlichen Verhandlung wird gesondert ergehen. Auf die 
nach § 20 Abs. 2 VfGG eintretenden Säumnisfolgen wird hingewiesen. 
 

Wien, am 1. Oktober 2014 
Für den Präsidenten: 

Dr. SCHNIZER 
 
 
Ergeht an: 
 
1. Gemeinderat der Gemeinde Forchtenstein, zu Hdn. des Bürgermeisters, Hauptstraße 54,  
    7212 Forchtenstein, mit V 87/2014-1; 
 
2. Burgenländische Landesregierung, zu Hdn. des Landeshauptmannes, Europaplatz 1,  
    7000 Eisenstadt, mit V 87/2014-1; 
 
3. Protect - Natur-, Arten- und Landschaftsschutz, zu Hdn. RA Dr. Lorenz E. Riegler, LL.M.,  
    Mariahilferstraße 124/15, 1070 Wien, z.K. 
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